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Wobei ein 11jähriger keine angelernte Falschaussage vor Gericht hinbekommt. Und wenn er
amtlich festgestellt keine Einsicht hat, kann man das auch nicht einfach so belassen, sondern
muss pädagogisch dran arbeiten.

Wie reagiert denn die Schule drauf? Sanktioniert die auch irgendwie?

An unserer Grundschule werden Kinder, die im Verdacht sind Gewalttätigkeiten zu begehen
(also schon entsprechende begangen haben), speziell beaufsichtigt. Bzw. irgendwann winkt die
Schule für Erziehungshilfe.

Die Frage, wen man da zivilrechtlich belangt, ist ja im Grunde Versicherungsarithmetik. Das
machen normalerweise die Versicherungen untereinander ab, wobei ich den Eindruck habe,
dass deren Interesse, solche Fälle überhaupt aufzuklären, relativ gering ist.

Grüße Enja
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